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Gießen, 19. April 2024

Antrag: NeufassungderRichtlinie zur Förderungdessozialen Mietwohnungsbausim
Landkreis Gießen

Sehr geehrter Herr Kreistagsvorsitzender Spandau,

die Kreistagsfraktionen der CDU, Bündnis90/Die Grünen und Freien Wählern bitten Sie, den

folgenden Antrag auf die TagesordnungderSitzung des Ausschusses für Wirtschaft-, Umwelt- und Kli-

maschutz,Digitalisierung und Mobilität am 2. Mai 2024, sowie des Kreistages am 13. April 2024 zu neh-

men:

Beschlusstext:

DerKreistag beschließt die im Anhang beigefügte geänderteRichtlinie zur Förderungdessozialen Miet-
wohnungsbausim Landkreis Gießen.

Begründung: vom:mim
m Beschluss des_—

Erfolgt mündlich usatzbeschluss -
Die Vorlage wird - mit Z zurückgestellt
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Mit freundlichen Grüßen
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Tobias Breidenbach Kurt Hillgartner
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Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

 

1. Förderungsziel
Der Landkreis Gießen gewährtim RahmendieserRichtlinie und auf der Grundlageder jeweils
gültigen Fassungendes Hessischen Wohnraumfördergesetzes (HWoFG) sowie der Richtlinie

des Landes Hessenzur sozialen Mietwohnraumférderung’ einen Finanzierungszuschusszur

Schaffung von bezahlbarem Mietwohnraum für Haushalte, die sich am Markt nicht angemessen

mit Wohnraum versorgen können und auf Unterstützung angewiesensind.

 

  
Die förderfähige Wohnfläche (Regelwohnfläche)beträgt

bei Wohnungenfür 1 Person bis 45 m’,
bei Wohnungenfür 2 Personen bis 60 rm? und
für jede weitere Person 12 m? mehr.

unabhängig von der beabsichtigten Belegung auf 72 m? beschränkt.

Die förderfähige Wohnfläche kann in begründeten Fällen bei Maßnahmen im Gebäudebestand

oder bei Baulückenschließungen erhöht werden. Die Wohnfläche einer Wohnung soll 35

Quadratmeternicht unterschreiten.

|

Bei Wohnungenmit drei Zimmern zuzüglich Bad und Kücheist die förderungsfähige Wohnfläche

 

ı 2. Umfang und Vorgabe der Förderung

 
[ Gefördert wird die Schaffung von abgeschlossenen Wohnungenauf dem Gebiet des Landkreises

Gießen, die zur dauerhaften Fremdvermietungandie in dieser Richtlinie vorgesehenenZielgruppen

dienen. Es werden nur vollständige Wohnungenund keine Teile von Wohnungengefördert. Die

Wohnung musseineselbstständige Haushaltsführung ermöglichen.

- Der Neubau von Wohnraum für geringe Einkommenwird mit 400 &/m? gefördert.

- Der Neubau von Wohnraum für mittlere Einkommen wird mit 250 €/m? gefördert.

Hier gelten die jeweiligen Definitionen aus der Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen
| Mietwohnraumférderung.

 

3. Fördervoraussetzungen

 

 
Förderfähigist die Schaffung von Mietwohnungen durch

barrierearme Neubauten,

- Baumaßnahmenim Gebäudebestand, durch die ein Gebäudeauf Dauer wieder zu

Wohnzwecken nutzbar gemacht wird sowie die Änderung, Nutzungsänderung oder

Erweiterung von Gebäuden,vorausgesetzt mit der Baumaßnahmeist ein wesentlicher

| Bauaufwand verbunden. Ein wesentlicher Bauaufwand setzt voraus, dass mindestensein |
| Kostenaufwand in Höheder Hälfte der Kosten eines vergleichbaren Neubauserreicht wird.

i. Dabei bleiben Kosten auBer Betracht, die als maBnahmenbedingte Instandsetzung oderals |

Luxusausstattung anzusehensind.  



     

Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderungdes sozialen Wohnungsbaus

Vorrangig förderfähig sind Maßnahmenim Mietwohnungsbau, bei denen mindestens vier

Wohneinheiten entstehen.

4.Förderungsausschluss

Von derFörderung sind Baumaßnahmenausgeschlossen,

a) für die Baurecht nicht gesichertist,

b) bei denen die ordnungsgemäße und wirtschaftliche Durchführung und eine

ordnungsgemäßeVerwaltung des Wohnraumsnicht gesichertist,

c) bei denenderAntragsteller nicht die erforderliche Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit

besitzt oder die Bonität und gestellte Sicherheiten nicht ausreichen, deren

Bezuschussungzu einer Überkompensation im Sinnederbeihilerechtlichen Vorschriften

führen bzw. anderebeihilferechtlichen Regelungen verletzen würde oder

d) die gleichzeitig nach den Förderrichtlinien der Stadt Gießen oder anderen
Richtlinie des Landkreises gefördert werden.

5.Antragsberechtigung

" Antragsberechtigt sind natürliche und juristische Personenals Eigentümer, Erbbauberechtigte
oder sonstige Verfügungsberechtigte.

Die Antragsberechtigten müssen die Gewährfür eine ordnungsgemäße undwirtschaftliche

Durchführung des Bauvorhabenssowiefür eine langfristige bestimmungs- und

ordnungsgemäßeVerwaltung der Wohnungenbieten.

6.Bindung und Miethöhe
 

 
Die Mietpreis- und Belegungsbindungbeträgt 25 Jahre. Ansonstensind die Bestimmungender
jeweils gültigen Richtlinie des Landes Hessenzur sozialen Mietwohnraumförderungzu beachten.

Beträgt die Bindung 20 Jahre reduziert der Zuschuss des Landkreises auf 75 % der

Fördersumme.

Beträgt die Bindung 15 Jahre reduziert der Zuschuss des Landkreises auf 50 % der

Fördersumme.

Die Bindungen beginnen mit der Bezugsfertigkeit und enden mit Ablauf des Jahres des

vereinbarten Förderzeitraums.
Für die Verkürzung der Bindungsdauergelten die landesrechtlichen Regelungenfür die soziale

Wohnraumförderung mit der Maßgabe, dass der gewährte Zuschussanteilig für jeden vollen

Monat zurückzuzahlenist, für den die Bindungentfällt.

Bei der erstmaligen Vermietungdarf keine höhere Miete (ohne Betriebskosten)als die ortsübliche

Vergleichsmiete im Sinne von 8 558 BGB abzüglich 20 Prozent vereinbart werden. Ist für die

KommuneeinMietspiegel nach 8 558c BGB oderein qualifizierter Mietspiegel nach 5 558d BGB
 

  



Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus
 

odereine Mieterdatenbank nach 8 558eBGB vorhanden,so gilt als Höchstmiete der darin für die |

entsprechende Wohnung ausgewiesene Wert beziehungsweise mittlere Wert abzüglich der

jeweiligen Reduktion. Wird darin nach Wohnlagen differenziert, ist höchstens von mittleren

Wohnlagen auszugehen. Bei Bauvorhaben, die mindestens den Effizienzhausstandard 40 |

erreichen, kann dieser Betrag um bis zu 0,30 Euro je Quadratmeter Wohnfläche und Monat erhöht

werden.

Unzulässig ist die Vereinbarung zusätzlicher Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen der Mieterin oder

des Mieters für die Wohnungsüberlassung. Maklerprovisionen dürfen nicht zu Lasten der Mieterin

oderdes Mieters gehen. Die Vereinbarungeiner Sicherheitsleistung (8 551 BGB) der Mieterin oder

des Mieters ist zulässig. Weiterhin ist bei Wohnungen im Eigentum von Genossenschaften eine

Vereinbarung zulässig, wonach die Mieterin oder der Mieter sich verpflichtet, an Stelle der

Sicherheitsleistung mit der Überlassung der Wohnung Geschäftsanteile zu erwerben. Die Kosten

des Erwerbs von Geschäftsanteilen müssenhinsichtlich der Zielgruppe angemessensein.

| Vermieter können von den Mietern die Zustimmung zur AnpassungderEinstiegsmiete unter

| Beachtung der Vorschriften des BGB nur entsprechend dem vomStatistischen Bundesamt

ermittelten Verbraucherpreisindex für Deutschland verlangen, allerdings nicht über die ortsübliche

Vergleichsmiete abzüglich 20 % hinaus.Bei der Vereinbarungeiner Indexmiete ist 8557b BGBzu |

| beachten. Im Falle einer Wiedervermietungdarf höchstenseine Miete vereinbart werden,wie sie sich |

aufgrund der Fortschreibung der Einstiegsmiete ergibt. |

 
 

7. Antragauf Förderung
Der Zuschussfür ein Bauvorhabenist rechtzeitig mit einer verbindlichen Erklärung über die

beabsichtigte Miethöhe beim Landkreis Gießen |

| Fachdienst Bauaufsicht |

Wohnbauförderung |

Riversplatz 1-9

35394 Gießen

zu beantragen.

 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

| a) amtlicher Lageplan,

b) detaillierte Projektbeschreibung,

c) Bauzeichnungen (Vorentwurf), MaBstab mindestens 1:200

d) Wohnflachenberechnung,

e) Bestätigung eines Energieberaters(alternativ: Nachweisberechtigte Person für Wärmeschutz)

im Falle eines Antrages auf Förderung gemäßZiffer 2 a oder b dieser Richtlinie,

f) Angaben zur Einstiegsmiete,

| g) Ermittlung der ortsüblichen Vergleichsmiete.  
8. Bewilligung des Zuschusses |
 

des Landkreises GieBen durch Bewilligungsbescheid. Der Landkreis GieBen legt jeden

Förderantrag nebst Anlagen der Gesellschaft Sozialer Wohnungsbau und Strukturförderung im

Landkreis Gießen mbH (SWS GmbH)zur Stellungnahmevor. Hierbei soll er der Stellungnahme

der SWSGmbHfolgen. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines Zuschusses besteht nicht.

  



Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus
 

[ Eine Bezuschussungist nur im Rahmen derverfügbaren Haushaltsmittel möglich. = En Ta]
 

9. Mitteilungspflichten des Förderempfängers
 

 

| Der Förderempfängerist verpflichtet, dem Landkreis Gießen auf Verlangen Auskunft zu erteilen

und Einsicht in seine Bau-, Abrechnungs- und Bewirtschaftungsunterlagen zu gewähren, soweit

! dies zur Kontrolle der Einhaltung der Förderbedingungen und der EU-Beihilferechtskonformitat

erforderlichist.

Die zweckentsprechende, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Verwendungder Zuschüsseist

vom Förderempfänger gegenüber dem Landkreis Gießen nachzuweisen, Er hat die

Schlussabrechnung dem Landkreis Gießen spätestens innerhalb von neun Monaten nach

Bezugsfertigkeit vorzulegen.

Der Förderempfänger hat dem Landkreis Gießen den voraussichtlichen Zeitpunkt der

Bezugsfertigkeit oder des Freiwerdenseiner geförderten Wohneinheit unverzüglich anzuzeigen.

Binnen zwei Wochen, nachdem er die Wohnungeiner wohnberechtigten Person überlassenhat, hat

er die im Besitz der wohnberechtigten Person befindliche Vermietungsanzeige ausgefüllt dem

Landkreis Gießen vorzulegen.

 

10.Rechtsnachfolge x

Eine Veräußerungdes geförderten Wohnraumsoder von geförderten Wohneinheitenbedarf der
vorherigen schriftlichen Zustimmung des Landkreises Gießen. Der Landkreisist befugt, die

Zustimmung voneinerdinglichen Sicherungeinesevtl. Erstattungsanspruches abhängig zu

machen.

Bei einer Veräußerung der geförderten Objekte sind die aus der Bewilligung resultierenden

Bindungen auf den Rechtsnachfolger zu übertragen,d.h. der Förderempfängerist verpflichtet,

seine aus der Inanspruchnahmevon Zuschüssen ergebendenVerpflichtungen seinem

Rechtsnachfolger aufzuerlegen, und zwarin der Weise, dass dieser wiederum gehalten ist, seine

Rechtsnachfolgein gleicher Weise zu binden.

 

 
  

11.Auszahlung des Zuschusses

Die Auszahlung des Zuschusseserfolgt in folgenden Raten:
 

a) 40 % nachFertigstellung des Rohbaus gegen Nachweis der Brand-, Sturm- und

Leitungswasserversicherung.

b) 40 % nach Bezugsfertigkeit und Nachweis der ordnungsgemäßen Belegungder

Wohnungengegen Vorlage der abgeschlossenen Mietverträge.

c) 20 % nachFertigstellung der Baumaßnahme(einschließlich Außenputz

und Außenanlagen) und die Anzeige der Schlussrechnung.

=

12.Prüfungsrecht

Die Fördermaßnahmewird einer Kontrolle hinsichtlich Erreichungdes Förder-ziels (siehe Ziffer 1
der Förderrichtlinien) unterzogen.In diesem Zusammenhangbehält sich der Landkreis Gießen

Vor-Ort-Überprüfungen sowohlim Laufe als auch nach Abschluss der Baumaßnahmen und

Belegungenvor.

Der Landkreis Gießen prüft die erfolgten Baumaßnahmenund deren Schlussabrech- nung und

stellt fest, ob das Bauvorhabentechnisch und wirtschaftlich dem Bewilli- gungsbescheid

 

  entsprechend erstellt wurde, die Wohnungen ordnungsgemäßbelegt und die genehmigten Mieten| 



Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus

eingehalten wordensind. it iG

Stellt sich bei der Prüfung des Verwendungsnachweises heraus,dass die Zuschüsse nicht

entsprechend dem Bewilligungsbescheid zweckwidrig verwendet wurden,ist der Landkreis

Gießen berechtigt, den Bewilligungsbescheid zu widerrufen und die jeweiligen Zuschüsse

unverzüglich zurückzufordern.

Die Prüfungsrechte der Revision des Landkreises Gießen gem.8 131 Alte. 1 Nr. 1i.V.m. 8128 HGO

bleiben unberührt.
 

 

13.Rücknahmedes Bewilligungsbescheides und Rückforderung des

Zuschusses

Nebendenin Nr. 12 genannten Fällen kann der LandkreisGießen den Bewilligungsbescheid ganz
oderteilweise (insbesonderezeitanteilig unter Berücksichtigung

der Bindungsdauer) aufheben und bereits ausgezahlte Zuschüsse ganz oderteil- weise

zurückverlangen, wenneineder folgenden Voraussetzungenvorliegt:

a) Der Antragsteller hat unrichtige Angaben gemacht oder Tatsachenverschwiegen, die

für die Beurteilung der Förderfähigkeit und Förderungswürdigkeit des Vorhabens von |

Bedeutung waren. |

b) Der Förderempfängerhält Auflagen oder BedingungendieserRichtlinie o- der des

Bewilligungsbescheidsnicht ein.

c) Das Bauvorhaben zur Schaffung des geforderten Wohnraumswird nicht innerhalb von

sechs Monaten nach Bekanntgabe der Bewilligung aus vom Förderempfänger zu

vertretenden Gründen begonnen.

d) Das Bauvorhabenzur Schaffung des geförderten Wohnraumswird nicht innerhalb

einer im Bewilligungsbescheid festgelegten Frist bezugsfertig er- stellt.

e) Das Bauvorhaben weicht ohne Zustimmung der des Landkreises GieBen von der

dem Bewilligungsbescheid zugrundeliegenden Baubeschreibungab.

f) Für das Grundstück, auf dem sich der geförderte Wohnraum befindet, wird während der

Bindungsdauer die Zwangsversteigerung oder Zwangsverwaltung angeordnet.

g) Geförderter Wohnraum wird unter Verstoß gegen die Mietpreis- und

Belegungsbindungen vermietet oder überlassen.

h) Geförderter Wohnraum wird während der Bindungsdauer nicht ordnungs- gemäßin

Stand gehalten oder steht aus Gründen, die der Förderempfänger zu vertreten hat,

langerals drei Monateleer.

i) Es treten Tatsachen ein oder werden bekannt, aus denen sich ergibt, dass der

Förderempfänger nicht mehr leistungsfähig, zuverlässig, kreditwürdig oderzur Erfüllung

seiner Verpflichtungenin der Lageist.

» Das Grundstück des geförderten Wohnraumsoder geförderte Wohneinheiten werden |
ohne Zustimmungdes Landkreises Gießen verkauft. |

k) Die Förderung nach dem Hessischen Wohnraumfördergesetz und der unter Nr. 1
bezeichneten Landesrichtlinie wird ganz oder teilweise aufgehoben oder das

Förderdarlehen gekündigt. \ :



Neufassung der Richtlinie des Landkreises Gießen

zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus
- ceiBens up eea a

1) Es wird eine Uberkompensation im Sinne der europarechtlichen Beihilfevorschriften

festgestellt oder es werden andere Beihilfevorschriften verletzt.

m) Die Bindungsdauerverkürzt sich nach Maßgabeder landesrechtlichen Regelungen.

Die Vorschriften der 88 48, 49 und 49a des Hessischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben

‚ unberührt.

14. EU-Beihilferechtskonformität
 

Die Förderung nach dieserRichtlinie geschiehtbeihilfekonform und wird im jeweiligen
Förderbescheid definiert.

15.Inkrafttreten
   Die Richtlinien treten am Tag nach der Beschlussfassung durch den Kreistag in Kraft. =



Alt
 

1, Förderungsziel 1. Förderungsziel
  

Der Landkreis Gießen gewährt im Rah-

mendieserRichtlinie und auf der Grund-

lage des Hessischen Wohnraumförder-

gesetzes (HWOoFG),z.Zt. in der Fassung

vom 13.12.2012 (GVBl. S.600), geändert
durch Gesetz vom 22.12.2020, sowie der

Lan-desrichtlinie für soziale Mietwohn-

| raumförderung(in der jeweils gültigen

Fassung;zuletzt geändert am

28.09.2020; StAnz. 2020, S. 987) einen

Zuschuss zur Schaffung,Erhalt, Sanie-

rung und Modernisierung von bezahlba-

rem Mietwohnraum für Haushalte, die

sich am Markt nicht angemessen mit

Wohnraum versorgen können und auf

Unterstützung angewiesen sind.

 

ı Innerhalb eines Bauvorhabenssoll der

| Anteil der 1- und 2-Zimmerwohnungen

| mindestens 50% der Anzahl der

Wohneinheiten betragen. Vorrangig sol-

len Bauvorhaben im Mietwohnungsbau

mit mindestens 4 Wohneinheiten geför-

dert werden.

Die Wohneinheitensollen folgende

Wohnflächengrenzennicht über- oder

unterschreiten:

Die förderfähige Wohnflächebeträgt:

für Wohnungenfür eine Person 45

m?,
für Wohnungenfür zwei Personen

| 60 m? und
|» für jede weitere Person 12 m? zu-

| sätzlich.
Bei Wohnungen mit drei Zimmern zuzüg-

lich Bad und Kücheist die förderungsfä-
hige Wohnfläche unabhängig von der be-

absichtigten Belegung auf 72 m? be-
schränkt.

Die Wohnflächengrenze kann in begründe-

ten Fällen erhöht werden. Auf die entspre-

chenden Regelungenin der Landesrichtli-

nie „Soziale Wohnraumförderung - Miet-

wohnungsbau“ wird verwiesen.

 

  

 

Der Landkreis Gießen gewährt im Rah-

mendieserRichtlinie und auf der Grund-
lage der jeweils gültigen Fassungen des

Hessischen Wohnraumfördergesetzes

(HWoFG) sowie der Richtlinie des Landes

Hessen zur sozialen Mietwohnraumförde-

rung’ einen Finanzierungszuschuss zur

Schaffung von bezahlbarem Mietwohn-

raum für Haushalte, die sich am Markt
nicht angemessen mit Wohnraum versor-

gen können undauf Unterstützung ange-

wiesen sind.

Die förderfähige Wohnfläche (Regelwohn-

fläche) beträgt

bei Wohnungen für 1 Person bis 45

m’,
bei Wohnungenfür 2 Personen bis

60 m? und
für jede weitere Person 12 m? mehr.

Bei Wohnungen mit drei Zimmern zuzüg-

lich Bad und Kücheist die förderungsfä-

hige Wohnfläche unabhängig von der be-

absichtigten Belegung auf 72 m? be-
schränkt.

Die förderfähige Wohnfläche kann in be-

gründeten Fällen bei Maßnahmen im Ge-

bäudebestand oder bei Baulückenschlie-

Bungen erhöht werden. Die Wohnflächeei-

ner Wohnungsoll 35 Quadratmeter nicht

unterschreiten.  



|
2. Umfang und Vorgabe der För-

derung

biet des Landkreises Gießen,die der Schaf-

fung, dem Erhalt, der Sanierung oder Mo-

dernisierung abgeschlossener Wohneinhei-

ten zur dauerhaften Fremdvermietung an

die in dieser Richtlinie vorgeseheneZiel-

gruppe dienen.

- Bei Bauvorhaben mit 1-3

Wohneinheiten beträgt die För-

derung 20.000 € je Wohnein-

heit.

- Bei Bauvorhaben mit 4-6

Wohneinheiten beträgt die För-

derung 15.000 € je Wohnein-

heit.

- Bei Bauvorhaben ab 7

Wohneinheiten beträgt die För-

derung 10.000 € je Wohnein-

heit. Der Zuschuss wird ge-

währt, wenn nachgenannten

Kriterien je Wohneinheit einge-

halten werden:

 
Wenn die energetischen Anforde-

rungendes KfW-Effizienzhaus-

Standard 55 (KfW 55) und besser

bei Sanierung oder Modernisie-

rung im Bestand eingehalten wer-

den.

b) wenndie energetischen Anfor-

derungen im Neubau den KfW-

Effizienzhaus- Standard 40

(KfW 40) erfüllen.

Der Zuschusserhöht sich, wenn nachge-

nannte Kriterien eingehalten werden,

a) Wenn bei Sanierung oder Moder-

nisierung im Bestand besondere

Maßnahmenzur barrierearmen

Erreichbarkeit und barriererar-

men Ausführung der Wohneinhei-

ten, die über die Anforderungen

der Hessischen Bauordnunghin-

ausgehen, vorgenommenwerden

 

|

| Hier gelten die jeweiligen Definitionen aus der
\ Richtlinie des Landes Hessen zur sozialen

\ Mietwohnraumförderung.

|

|

2. Umfang und Vorgabe der För-

derung

Gefördert wird die Schaffung von abge-

schlossenen Wohnungen auf dem Gebiet

des Landkreises Gießen,die zur dauerhaften|

Fremdvermietungandiein dieser Richtlinie

vorgesehenenZielgruppen dienen. Es wer-

den nur vollständige Wohnungen und keine

Teile von Wohnungengefördert. Die Woh-

nung musseine selbstständige Haushalts-

führung ermöglichen.

- Der Neubau von Wohnraum für geringe

Einkommen wird mit 400 €/m? geför-
dert.

- Der Neubau von Wohnraum für mitt-

lere Einkommen wird mit 250 €/m? ge-
fördert.

 
 



nisierung im Bestand der KfW-

Effizienzhaus- Standard 40 (KfW

40) erfüllt wird, um 2.500,00 € je

Wohneinheit.

c) Wenn die NeubaumaBnahmebar-
rierefrei ausgeführt wird um

5.000,00 € je Wohneinheit. Barrie-

rearm im SinnedieserRichtlinie ist
die uneingeschränkte Erreichbar-

keit der einzelnen Wohneinheiten

für mobilitätseingeschränkte Per-

sonen und die schwellenlose, mit

Flurbreiten von mindestens 120

cm und Türbreiten von mindestens

90 cm lichte Breite (Rohbaumaß

101 cm) ausgeführten Wohnein-

heiten. Im Falle der Gewährungei-

nes Zuschusses nach dieserRicht-

linie ist der Landkreis Gießen be-

rechtigt, in Abstimmung mit der

Stadt/Gemeinde,in welcher das

Bauvorhabenrealisiert wird, bei

der Vermietung einer geförderten

freien oder bezugsfertigen Woh-

nung bis zu drei woh- nungssu-

chende Personen zur Auswahl zu
benennen. In diesem Fall darf die

Wohnungnuran eine dieser Per-

sonen vermietet werden. Der

Landkreis Gießen achtet bei der

Auswahlder entsprechendenPer-

sonen auf eine sozialver- trägliche

Bewohnerstruktur.

3. Fördervoraussetzungen

Gefördertwerden Neubauvorhaben,

a) auf Flächen, die der Innenent-
wicklung dienen, z.B. durch Flä-

chenrecycling, sparsame Flä-

cheninanspruchnahmedurch

Ausschöpfen vorhandener Bau-

rechte, Schließung von Baulü-

cken, Verdichtung bestehender

Wohngebiete so- wie durch Über-

planung innerörtlicher Brachflä-

chen entstehen.

  

um 5.000,00€ je Wohneinheit. .

b) Wenn bei Sanierung oder Moder- |

3. Fördervoraussetzungen

| Férderfahig ist die Schaffung von Mietwoh-
nungen durch

-  barrierearme Neubauten,

- Baumaßnahmenim Gebäudebe-

stand, durch die ein Gebäude auf

Dauer wieder zu Wohnzweckennutz-

bar gemacht wird sowie die Änderung,
| NutzungsänderungoderErweiterung

von Gebäuden, vorausgesetzt mit der

Baumaßnahmeist ein wesentlicher

Bauaufwand verbunden.Ein wesentli-

cher Bauaufwandsetzt voraus, dass  



 

b) die den Handlungsempfehlun-

gen des Wohnraumversorgungs-

konzeptes des Landkreises Gie-

Ben entsprechen,

c) die im Zusammenhang mit

städtebaulichen Entwick-

lungsmaßnahmenund Wohn-

bauentwicklungen stehen,

d) die in Vorranggebietenintegrierter

Stadtteilentwicklung realisiert

werdensollen,

Weiterhin werden gefördert Sanierungs-

und Modernisierungsmaßnahmen,die

a) dem Erhalt, der Sanierung oder
Modernisierung von vorhandenem

Wohnraum für die zu Beginn der

Richtlinie angesprocheneZiel-

gruppe dienen

b) den Handlungsempfehlungen des
Wohnraumversorgungskonzeptes

des Landkreises Gießen entspre-

chen,

c) im Zusammenhang mit städte-

baulichen Entwicklungsmaßnah-

men und Wohnbauentwicklungen

stehen,

d) in Vorranggebietenintegrierter
Stadtteilentwicklungrealisiert wer-

den sollen,

e) auf Flächen,die der Innenent-

wicklung dienen, z.B. durch Flä-

chenrecycling, sparsame Flä-

cheninanspruchnahmedurch

Ausschöpfen vorhandener Bau-

rechte, Schließung von Baulü-

cken, Verdichtung bestehender

Wohngebiete sowie durch Über-
planunginnerörtlicher Brachflä-

chen entstehen.

4. Förderungsausschluss

 

mindestensein Kostenaufwandin
Höheder Hälfte der Kosten eines ver-

gleichbaren Neubauserreicht wird.

Dabeibleiben Kosten außerBetracht,

die als maßnahmenbedingte Instand-

setzung oderals Luxusausstattung

anzusehen sind.

Vorrangig förderfähig sind Maßnahmenim

Mietwohnungsbau, bei denen mindestens

vier Wohneinheiten entstehen.

4.Förderungsausschluss

Von der Förderung sind Baumaßnahmen Von derFörderung sind Baumaßnahmen

 
  



 

 

  

ausgeschlossen,

a) für die Baurechtnicht gesichertist,

b) bei denen die ordnungsgemäße

und wirtschaftliche Durchfüh-

rung und eine ordnungsgemäße

Verwaltung des Wohnraums

nicht gesichertist,

c) bei denenderAntragsteller nicht

die erforderliche Leistungsfähig-

keit und Zuverlässigkeit besitzt |

oderdie Bonität und gestellte Si- |

cherheiten nicht ausreichen, de-

ren Bezuschussungzu einer Über-
kompensation im Sinne derbeihi-

lerechtlichen Vorschriften führen
bzw. andere beihilferechtlichen

Regelungenverletzen würde oder

d) die gleichzeitig nach den För-
derrichtlinien der Stadt Gie-

Ben oder anderenRichtlinie

des Landkreises gefördert

werden.

| ausgeschlossen,

a) für die Baurecht nicht gesichert ist,

b) bei denen die ordnungsgemäße

und wirtschaftliche Durchfüh-

rung und eine ordnungsgemäße

Verwaltung des Wohnraums

nicht gesichertist,

C) bei denen der Antragsteller nicht
die erforderliche Leistungsfähigkeit

und Zuverlässigkeit besitzt oder

die Bonität und gestellte Sicherhei-

ten nicht ausreichen, deren Bezu-

schussung zu einer Überkompen-

sation im Sinne derbeihilerechtli-
chenVorschriften führen bzw. an-

dere beihilferechtlichen Regelun-

gen verletzen würde oder

d) die gleichzeitig nach den Förderricht-
linien der Stadt Gießen oder anderen

Richtlinie des Landkreises gefördert

werden.

  5. Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind natürliche und ju-

ristische Personenals Eigentümer, Erb-

bauberechtigte oder sonstige Verfügungs-

berechtigte.

Die Antragsberechtigten müssen die

Gewährfür eine ordnungsgemäße

und wirtschaftliche Durchführung

des Bauvorhabenssowiefür eine

langfristige bestimmungs- undord-

nungsgemäßeVerwaltung der Woh-

nungenbieten.

6. Bindung und Miethöhe

“Die Mietpreis- undBelegungsbindung
beträgt 20 Jahre. Die Bindungbeginnt mit

der Bezugsfertigkeit und dem Nachweis

der ordnungsgemäßenBelegung der

Wohnungen,sie endet mit Ablauf des

zwanzigsten Jahres.

Für die Verkürzung der Bindungsdauer

5.Antragsberechtigung

Antragsberechtigt sind natürliche undjuris-

tische Personenals Eigentümer, Erbbaube-

rechtigte oder sonstige Verfügungsberech-

tigte.

Die Antragsberechtigten müssendie

Gewährfür eine ordnungsgemäße und

wirtschaftliche Durchführung des

Bauvorhabens sowiefür eine langfris-

tige bestimmungs- und ordnungsge-

mäße Verwaltung der Wohnungenbie-

ten.

6.Bindung und Miethöhe  
Die Mietpreis- undBelegungsbindung be-

trägt 25 Jahre. Ansonstensind die Best-

immungenderjeweils gültigen Richtlinie

des Landes Hessenzursozialen Miet-

wohnraumförderung zu beachten.

Beträgtdie Bindung20 Jahre reduziert der
 



| gelten die landesrechtlichen Regelungen TI

für die soziale Wohnraumförderung mit

der Maßgabe, dass der gewährte Zu-

schussanteilig für jeden vollen Monat zu-

rückzuzahlenist, für den die Bindung ent-

fällt.

| Bei der erstmaligen Vermietung darf

keine höhere Miete (ohne Betriebskos-

| ten) als die ortsübliche Vergleichsmiete

im Sinne von § 558 des Bürgerlichen Ge-

setzbuches (BGB) abzüglich 20 % verein-

bart werden. Die ortsübliche Vergleichs-

miete wird über den Mietwertkalkulator

des Gutachterausschusses des Landes

Hessen zur Ermittlung von Wohnraummie-

ten durch die Wohnbauförderungsstelle

des Landkreises ermittelt. Bei Bauvorha-

ben, die in Passivhausbauweiseerstellt

werden, kann dieser Betrag um bis zu 0,30

€ je m? Wohnfläche und Monat erhöht

werden.

Vermieter können vonden Mietern die

Zustimmung zur Anpassung derEin-

stiegs- miete unter Beachtung der Vor-

schriften des BGB nur entsprechend

dem vom Statistischen Bundesamter-

mittelten Verbraucherpreisindex für

Deutschland verlangen, allerdings nicht

überdie ortsübliche Vergleichsmiete ab-

züglich 15 % hinaus.

Mieterhöhungen bedürfen der vorherigen

schriftlichen Zustimmungdes Landkreises

Gießen.Im Falle einer Wiedervermietung

ist diese dem Landkreis Gießen vor Ab-

schluss des Mietvertragesschriftlich an-

zuzeigen. Es darf höchstensder Mietzins

vereinbart werden, der sich aus der im Be-

willigungsbescheid festgelegten Miete zu-

züglich zugestimmter Mieterhöhungen

ergibt. Der Förderempfängerist verpflich-

tet, die Mieter im Mietvertrag auf die För-

derung unddie Dauerder Mietpreisbin-

| dung hinzuweisen unddie Mietvertrage

nur mit unbestimmter Laufzeit abzuschlie-

Ben.

 
 

Zuschuss des Landkreises auf 75 % der
Fordersumme.

Betragt die Bindung 15 Jahre reduziert der

Zuschussdes Landkreises auf 50 % der

Fordersumme.

Die Bindungen beginnen mit der Bezugs-

fertigkeit und enden mit Ablauf des Jahres

des vereinbarten Förderzeitraums.

Für die Verkürzung der Bindungsdauer

gelten die landesrechtlichen Regelungen

für die soziale Wohnraumförderung mit

der Maßgabe,dass der gewährte Zu-

schussanteilig für jeden vollen Monat zu-

rückzuzahlenist, für den die Bindung ent-

fällt.
Bei der erstmaligen Vermietung darf keine

höhere Miete (ohne Betriebskosten) als

die ortsübliche Vergleichsmiete im Sinne

von 8 558 BGB abzüglich 20 Prozent ver-

einbart werden. Ist für die Kommuneein

Mietspiegel nach 8558c BGBoderein qua-

lifizierter Mietspiegel nach 8 558d BGB

oder eine Mieterdatenbank nach 5 558e

BGB vorhanden,so gilt als Höchstmiete

der darin für die entsprechende Wohnung

ausgewiesene Wert beziehungsweise

mittlere Wert abzüglich der jeweiligen Re-

duktion. Wird darin nach Wohnlagendiffe-

renziert, ist höchstens von mittleren

Wohnlagen auszugehen. Bei Bauvorha-

ben, die mindestens den Effizienzhaus-

standard 40 erreichen, kann dieser Betrag

um bis zu 0,30 Euro je Quadratmeter

Wohnfläche und Monat erhöht werden.
Unzulässig ist die Vereinbarung zusätzli-

cher Geld-, Sach- oder Arbeitsleistungen

der Mieterin oder des Mieters für die Woh-

nungsüberlassung. Maklerprovisionen

dürfen nicht zu Lasten der Mieterin oder

des Mieters gehen. Die Vereinbarung einer

Sicherheitsleistung (8 551 BGB) der Miete-

rin oder des Mietersist zulässig. Weiterhin

ist bei Wohnungen im Eigentum von Ge-

nossenschaften eine Vereinbarung zuläs-

sig, wonach die Mieterin oder der Mieter

sich verpflichtet, an Stelle der Sicherheits-

leistung mit der Überlassung der Woh-
nung Geschäftsanteile zu erwerben. Die

Kosten des Erwerbs von Geschäftsantei-

len müssenhinsichtlich der Zielgruppe an-

gemessensein.

Vermieter können von den Mietern die Zustim-

mungzur AnpassungderEinstiegsmiete unter



7, Antrag auf Förderung

|Der Zuschussfür ein Bauvorhabenist
| rechtzeitig mit einer verbindlichenErklä-

rung über die beabsichtigte Miethöhe

beim Landkreis Gießen

Fachdienst Bauaufsicht
Wohnbauförderung

Riversplatz 1-9

35394 Gießen

zu beantragen.

| Dem Antrag sind folgende Unterlagen

beizufügen:

a) amtlicher Lageplan,

b) detaillierte Projektbeschreibung,

c) Bauzeichnungen (Vorentwurf), Maßstab

mindestens 1:200

d) Wohnflächenberechnung,

e) Bestätigung eines Energieberaters(al-

ternativ: Nachweisberechtigte Person

für Wärmeschutz) im Falle eines An-

| trages auf Förderung gemäß Ziffer 2 a

oder b die- serRichtlinie,

f) Angabenzur Einstiegsmiete,

g) Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs-
_miete.

 

 

BeachtungderVorschriften des BGB nur ent-

sprechend dem vomStatistischen Bundes-

amt ermittelten Verbraucherpreisindex fur

Deutschland verlangen, allerdings nicht Uber

die ortsübliche Vergleichsmiete abzüglich 20

% hinaus. Bei der Vereinbarungeiner Index-

miete ist 8557b BGBzu beachten. Im Falle ei-

ner Wiedervermietung darf höchstens eine

Miete vereinbart werden,wie sie sich auf-

grund der Fortschreibung der Einstiegsmiete

ergibt.

7.Antrag auf Förderung

Der Zuschuss für ein Bauvorhaben st |

rechtzeitig mit einer verbindlichen Erklä-

rung überdie beabsichtigte Miethöhe

beim Landkreis Gießen

Fachdienst Bauaufsicht

Wohnbauförderung

Riversplatz 1-9

35394 Gießen

zu beantragen.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen bei-

zufügen:  
a) amtlicher Lageplan,

b) detaillierte Projektbeschreibung,

c) Bauzeichnungen (Vorentwurf), Maßstab

mindestens 1:200

d) Wohnflächenberechnung,

e) Bestätigung eines Energieberaters(al-

ternativ: Nachweisberechtigte Person

für Wärmeschutz) im Falle eines Antra-

ges auf Förderung gemäßZiffer 2a oder

b dieser Richtlinie,

f) Angaben zur Einstiegsmiete,

g) Ermittlung der ortsüblichen Vergleichs-

miete. .
 

8. Bewilligung des Zuschusses 8. Bewilligung des Zuschusses   

Über die Gewährungeines Zuschusses
nach dieserRichtlinie entscheidet der

Kreisausschuss des Landkreises Gießen Über die Gewährung eines Zuschusses
nachdieserRichtlinie entscheidet der |

Kreisausschuss des Landkreises Gießen. |



   
durch Bewilligungsbescheid.Ein
Rechtsan- spruch auf die Gewährungei-

nes Zuschusses besteht nicht. Eine Be-

zuschussungist nur im Rahmenderver-

fügbaren Haushaltsmittel möglich.

Der Landkreis Gießen legt jeden Förderan-

trag nebst Anlagen der Gesellschaft Sozia-

ler Wohnungsbauund Strukturförderung

im Landkreis Gießen mbH (SWS GmbH)

zur Stellungnahmevor. Über die Gewäh-

rung eines Zuschusses nach dieserRicht-

linie entscheidet der Kreisausschuss des

Landkreises Gießen durch Bewilligungs-

bescheid. Hierbei soll er der Stellung-

nahme der SWS GmbHfolgen. Ein Rechts-

anspruch auf die Gewährungeines Zu-
schussesbestehtnicht. Eine Bezuschus-

sung ist nur im Rahmender verfügbaren

Haushaltsmittelmöglich.

 

9. Mitteilungspflichten des Förder-

empfängers

Der Förderempfängerist verpflichtet,

dem Landkreis Gießen auf Verlangen

Auskunft zu erteilen und Einsicht in seine

Bau-, Abrechnungs- und Bewirtschaf-

tungsunterla- gen zu gewähren, soweit

dies zur Kontrolle der Einhaltung der För-

derbedingungen und der EU-Beihilfe-

rechtskonformitat erforderlich ist.

Die zweckentsprechende,ordnungsge-

mäße und wirtschaftliche Verwendung

der Zuschüsse ist vom Förderempfänger

| gegenüber dem Landkreis Gießen nach-

zuwei- sen. Er hat die Schlussabrech-
nung dem Landkreis Gießen spätes-

tens innerhalb von neun Monaten nach

Bezugsfertigkeit vorzulegen.

Der Förderempfänger hat dem Landkreis

 

kreis Gießenlegt jeden Förderantrag

nebst Anlagender Gesellschaft Sozialer

Wohnungsbau undStrukturförderung im

Landkreis Gießen mbH (SWS GmbH) zur

Stellungnahmevor. Hierbei soll er der

Stellungnahme der SWS GmbHfolgen.

Ein Rechtsanspruchauf die Gewährung

eines Zuschussesbestehtnicht. Eine Be-

zuschussungist nur im Rahmender ver-

fügbaren Haushaltsmittel möglich.

9. Mitteilungspflichten des Förder-

empfängers

Der Förderempfängerist verpflichtet,

dem Landkreis Gießen auf Verlangen Aus-

kunft zu erteilen und Einsicht in seine

Bau-, Abrechnungs- und Bewirtschaf-

tungsunterlagen zu gewähren, soweit dies

zur Kontrolle der Einhaltung der Förderbe-

dingungen und der EU-Beihilferechtskon-

formität erforderlichist.

Die zweckentsprechende, ordnungsge-

mäße und wirtschaftliche Verwendung

der Zuschüsseist vom Förderempfänger

gegenüber dem Landkreis Gießen nach-

zuweisen. Er hat die Schlussabrech-

nung dem Landkreis Gießen spätestens

innerhalb von neun Monaten nach Be-

zugsfertigkeit vorzulegen.

Der Förderempfänger hat dem Landkreis

 
GießendenvoraussichtlichenZeitpunkt der

Bezugsfertigkeit oder des Freiwerdens einer

geförderten Wohneinheit unverzüglich anzu-

zeigen. Binnen zwei Wochen, nachdem er

die Wohnungeiner wohnberechtigten Per-

son überlassenhat, hat er die im Besitz der

wohnberechtigten Person befindliche Ver-

mietungsanzeige ausgefüllt dem Landkreis

Gießen vorzulegen.

Gießenden voraussichtlichenZeitpunkt der

Bezugsfertigkeit oder des Freiwerdenseiner

geförderten Wohneinheit unverzüglich an-

zuzeigen. Binnen zwei Wochen, nachdem

er die Wohnung einer wohnberechtigten

Person überlassen hat, hat er die im Besitz

der wohnberechtigten Person befindliche

Vermietungsanzeige ausgefüllt dem Land-

kreis Gießen vorzulegen.

 



10. Rechtsnachfolge |

Eine Veräußerung des geförderten

Wohnraumsodervon geförderten

Wohneinheiten bedarf der vorherigen

schriftlichen ZustimmungdesLandkrei-

ses Gießen. Der Land-kreisist befugt, |

| die Zustimmung voneiner dinglichenSi-

cherung eines evtl. Erstat- tungsanspru-

ches abhängig zu machen. |

Bei einer Veräußerung der geförderten

Objekte sind die aus der Bewilligung re-

sultierenden Bindungen auf den Rechts-

nachfolger zu übertragen, d.h. der För-

derempfängerist verpflichtet, seine aus

der Inanspruchnahmevon Zuschüssen

ergebendenVerpflichtungen seinem

Rechtsnachfolger aufzuerlegen, und zwar

| in der Weise, dass dieser wiederum gehal-

ten ist, seine Rechtsnachfolge in gleicher

| Weise zu binden. |

(

11. Auszahlung des Zuschusses

Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt in

folgenden Raten:

a) 40 %nachFertigstellung des

Rohbaus gegen Nachweis der

Brand-, Sturm- und Leitungs-

wasserversicherung.

b) 40 % nach Bezugsfertigkeit

und Nachweis der ordnungs-

gemaBen Belegung der Woh-

nungen gegenVorlage der ab-

geschlossenen Mietvertrage.

c) 20 % nachFertigstellung der

Baumaßnahme(einschließlich

Außenputz und Außenanlagen)

und die Anzeige der Schluss-

| rechnung.

10.Rechtsnachfolge . |

Eine Veräußerungdes geförderten Wohn-

raums oder von geförderten Wohneinhei-

ten bedarf der vorherigen schriftlichen

Zustimmungdes Landkreises Gießen. Der

Landkreisist befugt, die Zustimmung von

einer dinglichen Sicherung einesevtl. Er-

stattungsanspruches abhängig zu ma-

chen.

Bei einer Veräußerung dergeförderten

Objekte sind die aus der Bewilligung re-

sultierenden Bindungenauf den Rechts-

nachfolger zu übertragen, d.h. der Förder-

empfängerist verpflichtet, seine aus der

Inanspruchnahme von Zuschüssen erge-

bendenVerpflichtungen seinem Rechts-

nachfolger aufzuerlegen, und zwarin der

Weise, dass dieser wiederum gehalten

ist, seine Rechtsnachfolgein gleicher

Weise zu binden.
 

11.Auszahlung des Zuschusses

folgendenRaten:  
a) 40 % nach Fertigstellung des

Rohbaus gegen Nachweis der

Brand-, Sturm- und Leitungs-

wasserversicherung.

b) 40 % nach Bezugsfertigkeit und

Nachweis der ordnungsgemä- |

Ben Belegung der Wohnungen

gegen Vorlage der abgeschlos- |

senenMietverträge.

c)
Baumaßnahme(einschließlich

Außenputz und Außenanlagen)

und die Anzeige der Schlussrech- |

nung.

& |

20 % nach Fertigstellung der |

 

12. Prifungsrecht

Die Fördermaßnahmewird einer Kontrolle

hinsichtlich Erreichungdes Förder-ziels

(siehe Ziffer 1 der Förderrichtlinien)  12.Prüfungsrecht

"Die Fördermaßnahmewirdeiner Kontrolle |

hinsichtlich Erreichung des Förder-ziels

(siehe Ziffer 1 der Förderrichtlinien) B
 



unterzogen. In diesemZusammenhang
behält sich der Landkreis Gießen Vor-Ort-

Überprüfungen sowohl im Laufe als auch

nach Abschluss der Baumaßnahmen und

Belegungen vor.

Der Landkreis Gießen prüft die erfolgten

Baumaßnahmenundderen Schlussabrech-

nung und stellt fest, ob.das Bauvorhaben

technisch und wirtschaftlich dem Bewilli-

gungsbescheid entsprechenderstellt

wurde, die Wohnungen ordnungsgemäß be-

legt und die genehmigten Mieten eingehal-

ten wordensind.

Stellt sich bei der Prüfung des Verwen-

dungsnachweises heraus,dass die Zu-

schüsse nicht entsprechend dem Bewil-

ligungsbescheid zweckwidrig verwendet

wurden,ist der Landkreis Gießen be-

rechtigt, den Bewilligungsbescheid zu

widerrufen und die jeweiligen Zuschüsse

unverzüglich zurückzufordern. |

Die Prüfungsrechte der Revision des Land- |

kreises Gießen gem. 8 131 Abs. 1 Nr. 1

i.V.m. 8128 HGObleiben unberührt.

I unterzogen.In diesem Zusammenhang be-

hält sich der Landkreis Gießen Vor-Ort-

Überprüfungen sowohl im Laufe als auch
nach Abschluss der Baumaßnahmen und

Belegungen vor.

Der Landkreis Gießen prüft die erfolgten

Baumaßnahmenundderen Schlussabrech-

nung undstellt fest, ob das Bauvorhaben

technisch und wirtschaftlich dem Bewilli-

gungsbescheid entsprechenderstellt

wurde, die Wohnungen ordnungsgemäßbe-

legt und die genehmigten Mieten eingehal-

ten wordensind.

Stellt sich bei der Prüfung des Verwen-

dungsnachweises heraus, dass die Zu-

schüsse nicht entsprechend dem Bewiilli-

gungsbescheid zweckwidrig verwendet

wurden,ist der Landkreis Gießen berech-

tigt, den Bewilligungsbescheid zu wider-

rufen und die jeweiligen Zuschüsse un-

verzüglich zurückzufordern.

Die Prüfungsrechte der Revision des Land-

kreises Gießen gem. 8 131 Abs. 1 Nr. 1

i.V.m. 8128 HGObleiben unberührt.

a

|

i

 

13. Rucknahme des Bewilli-

| gungsbescheides und

Rückforderung des Zu-

schusses

Nebendenin Nr. 12 genannten Fällen

kann der Landkreis Gießen den Bewiilli-

gungs- bescheid ganz oder teilweise(ins-

besondere zeitanteilig unter Berücksich-

tigung

der Bindungsdauer) aufheben und be-

reits ausgezahlte Zuschüsse ganz oder

teil- weise zurückverlangen, wenneine

der folgenden Voraussetzungenvorliegt:

a) DerAntragsteller hat unrichtige

Angaben gemachtoderTatsa-
chen verschwiegen,die für die

Beurteilung der Förderfähigkeit |
und Förderungswürdigkeit des

Vorhabens von Bedeutung wa-

ren.

 
b) Der Förderempfängerhält

Auflagen oder Bedingungen

dieser Richtlinie o- der des

Bewilligungsbescheids nicht

ein.

 

13.Rücknahmedes Bewiilli-

gungsbescheides und

Rückforderungdes Zu-

schusses

Nebendenin Nr. 12 genannten Fällen

kann der Landkreis Gießen den Bewilli-

gungsbescheid ganz oder teilweise (ins-

besonderezeitanteilig unter Berücksichti-

gung
der Bindungsdauer) aufhebenund bereits

ausgezahlte Zuschüsseganz oderteil-

weise zurückverlangen, wenneine der fol-

genden Voraussetzungenvorliegt:

a) DerAntragsteller hat unrichtige

Angaben gemacht oder Tatsa-

chen verschwiegen, die für die

Beurteilung der Förderfähigkeit

und Förderungswürdigkeit des

Vorhabens von Bedeutung wa-

ren.

b) Der Förderempfängerhält Auf-

lagen oder Bedingungen dieser

Richtlinie o- der des Bewilli-

gungsbescheidsnichtein.

 



 

c)

d)

©)

9)

h)

Das Bauvorhabenzur Schaf-

fung des geforderten Wohn-

raums wird nicht in- nerhalb

von sechs Monaten nach Be-

kanntgabe der Bewilligung aus

vom Férderempfangerzu ver-

tretenden Griinden begonnen.

Das Bauvorhabenzur Schaf-

fung des geförderten Wohn-

raums wird nicht innerhalb ei-

ner im Bewilligungsbescheid

festgelegten Frist bezugsfertig

er- stellt.

Das Bauvorhaben weicht

ohne Zustimmung der des

Landkreises Gießen von der

dem Bewilligungsbescheid

zugrundeliegenden Baube-

schreibung ab. |

Für das Grundstück, auf dem

sich der geförderte Wohnraum

befindet, wird während derBin-

dungsdauer die Zwangsverstei-

gerung oder Zwangsverwaltung

angeordnet.

Geförderter Wohnraum wird

unter Verstoß gegendie Miet-

preis- und Bele- gungsbin-

dungenvermietet oder über-

lassen.

Geförderter Wohnraum wird

während der Bindungsdauer

nicht ordnungs- gemäß in

Stand gehalten oder steht aus

Gründen, die der Förderemp-

fänger zu vertreten hat, langer

als drei Monateleer.

Es treten Tatsachen ein oder

werden bekannt, aus denen

sich ergibt, dass der Förder-

empfänger nicht mehr. leis-

tungsfähig, zuverlässig, kredit-

würdig oder zur Erfüllung sei-

ner Verpflichtungen in der

Lageist.

Das _Grundstück des

 

 

Du

d)

€)

g)

h)

»

Das Bauvorhaben zur Schaf-

fung des geforderten Wohn-

raums wird nicht innerhalb von

sechs Monaten nach Bekannt-

gabe der Bewilligung aus vom

Förderempfängerzu vertreten-

den Gründen begonnen.

Das Bauvorhabenzur Schaf-

fung des geförderten Wohn-

raums wird nicht innerhalbei-

ner im Bewilligungsbescheid
festgelegten Frist bezugsfertig

er- stellt.

Das Bauvorhabenweicht

ohne Zustimmung der des

Landkreises Gießen von der

dem Bewilligungsbescheid

zugrundeliegenden Baube-

schreibung ab.

Für das Grundstück, auf dem

sich der geförderte Wohnraum

befindet, wird während der Bin-

dungsdauer die Zwangsverstei-

gerung oder Zwangsverwaltung

angeordnet.

Geförderter Wohnraum wird

unter Verstoß gegendie Miet-

preis- und Belegungsbindun-

gen vermietet oder überlas-

sen.

Geförderter Wohnraum wird

während der Bindungsdauer

nicht ordnungs- gemäß in

Stand gehalten oder steht aus

Gründen, die der Förderemp-

fänger zu vertreten hat, langer

als drei Monateleer.

Es treten Tatsachen ein oder

werden bekannt, aus denen

sich ergibt, dass der Förder-

empfänger nicht mehr leis-

tungsfähig, zuverlässig, kredit-

würdig oderzur Erfüllung seiner

Verpflichtungen in der Lageist.

Das Grundstück des geförder-

ten Wohnraumsodergeför-

derte Wohneinheiten werden

|



gefördertenWohnraums oder

geförderte Wohneinheiten wer-

den ohne Zustimmung des

Landkreises Gießen verkauft.

k) Die Förderung nach dem Hes-

sischen Wohnraumförderge-

setz und der unter Nr. 1 be-

| zeichneten Landesrichtlinie

wird ganz oderteilweise auf-

gehoben oderdas Förderdar-

lehen gekündigt.

i) Es wird eine Uberkompen-
sation im Sinne der europa-

rechtlichen Beihilfevor-

schriften festgestellt oder es

werden andere Beihilfevor-
schriften verletzt.

m) Die Bindungsdauer verkürzt

sich nach Maßgabe der lan-

desrechtlichen Re- gelungen.

Die Vorschriften der 88 48, 49 und 49a

des Hessischen Verwaltungsverfah-

| rensge-setzes bleiben unberührt.

14. EU-Beihilferechtskonformität

Die Förderung nachdieser Richtlinie ge-

schieht beihilfekonform und wird im je-

weiligen Förderbescheiddefiniert.

15. Inkrafttreten 

ohne Zustimmung des Land-

| kreises Gießen verkauft.

k) Die Förderung nach dem Hes-
sischen Wohnraumförderge-

setz und der unter Nr. 1 be-

zeichneten Landesrichtlinie

wird ganz oderteilweise aufge-

hoben oder das Förderdarle-

hen gekündigt.

i} Es wird eine Uberkompensa-

tion im Sinne der europa- |

| rechtlichen Beihilfevorschrif-

ten festgestellt oder es wer-

den andere Beihilfevorschrif-

ten verletzt.

m) Die Bindungsdauer verkürzt

sich nach Maßgabe der lan-

desrechtlichen Regelungen.  
Die Vorschriften der 88 48, 49 und 49a

des Hessischen Verwaltungsverfahrens-

gesetzes bleiben unberührt.

14.EU-Beihilferechtskonformität

| Die Förderung nachdieserRichtlinie ge-
schieht beihilfekonform und wird im je- |

weiligen Förderbescheid definiert.
 

Die Richtlinien treten am Tag nach derBe-
schlussfassung durch den Kreistagin Kraft.|

| 15.Inkrafttreten

Die Richtlinien treten am Tag nach der Be-

schlussfassung durch den Kreistagin Kraft.   


